
ADAC e.V. – Carnet de Passages Bank-Bürgschaftserklärung – Version 24A Seite 1 von 1 

 

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) 
Grenzverkehr 
Hansastraße 19 
80686 München 
 

Originalausfertigung für den ADAC e.V. 

Bank-Bürgschaftserklärung (Version 24A) 
  

Für die Ausstellung von Grenzdokumenten durch den Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) (im Folgenden der „ADAC e.V.“) zur vorübergehenden 
zollfreien Einfuhr des nachstehend bezeichneten Fahrzeuges (Kraftfahrzeug bzw. Anhänger) ins Ausland. 
  

Nachfolgende Bürgschaft beantragt: 
  

Name, Vorname oder Firmenbezeichnung:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Art des Fahrzeugs:  

Amtl. Kennzeichen:  

Fahrgestellnummer:   
  

Das unterzeichnende Institut übernimmt unbefristet für alle Ansprüche, die dem ADAC e.V. aus der Ausstellung von Grenzdokumenten gegenüber dem 
Antragsteller, Halter oder Eigentümer des vorbezeichneten Fahrzeuges entstehen werden, die selbstschuldnerische Bürgschaft (§ 773 Nr. 1 BGB) auf erstes 
Anfordern in Höhe von 

 Euro 

 Euro 

(in Worten)  
  

unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtung, der Aufrechnung und der Vorausklage (§§ 770, 771 BGB). Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechnung gilt nicht für 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche des Hauptschuldners.  
Das unterzeichnende Institut ist verpflichtet, auf erstes schriftliches Anfordern an den ADAC e.V. unverzüglich Zahlung zu leisten. Die Aufforderung muss eine 
Bestätigung des ADAC e.V. über die Nichterfüllung der vom Antragsteller, Halter oder Eigentümer des vorgenannten Fahrzeugs vertraglich übernommenen 
Verpflichtungen enthalten. 
Als Gerichtsstand ist München vereinbart. Es gilt deutsches Recht. 
Die Freigabe der Bankbürgschaft erfolgt direkt an das Bankinstitut, nachdem das im Eigentum des ADAC e.V. stehende Grenzdokument zurückgegeben wurde und 
die ADAC-Zentrale den rechtsgültigen zollamtlichen Vermerk der definitiven Löschung durch die ausländische Zollbehörde und die bestätigte 
Verbleibsbescheinigung im Dokument oder die rechtsgültige Verzollung geprüft hat. 
Diese Bürgschaft erlischt erst mit Rückgabe der Original-Urkunde an das unterzeichnende Bankinstitut. 

 

Ort, Datum     

     

     

     

     

     

     

(Anschrift der Bank und Telefonnummer)  (Siegel oder Stempel und Unterschrift durch 
Zeichnungsberechtigte der Bank) 

     

Nur für ADAC-Intern:     

     

Grenzdokument-Nr.:  Verfall:  AZ:  

 


